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Friedhofsgebührenordnung  

gemäß § 38 der Friedhofs- und Begräbnisordnung für die Friedhöfe in  
Trägerschaft des Ev.-luth. Kirchenverbandes Braunschweig  

§ 1 Gegenstand der Gebühren 

Für die Benutzung des Friedhofs und seiner Einrichtungen sowie für besondere Leistungen der 
Friedhofsverwaltung des Ev.-luth. Kirchenverbandes Braunschweig werden Gebühren nach die-
ser Friedhofsgebührenordnung erhoben. 

§ 2 Gebührenschuldner 

(1) Zur Zahlung der Gebühren sind der Antragsteller und diejenigen verpflichtet, in deren Auftrag 
oder Interesse der Friedhof und seine Bestattungseinrichtungen benutzt oder besondere Leistun-
gen in Anspruch genommen werden. 

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

§ 3 Fälligkeit der Gebühren 

(1) Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe an den Gebührenschuldner fällig.  

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen unter-
sagen sowie Leistungen verweigern, solange die hierfür vorgesehene Gebühr nicht entrichtet und 
auch keine entsprechende Sicherheit geleistet worden ist.  

(3) Rückständige Friedhofsgebühren unterliegen der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfah-
ren durch die nach staatlichem und kommunalem Recht zuständige Stelle.  

§ 4 Stundung, Erlass und Rückzahlung von Gebühren 

(1) Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachlicher 
Härte gestundet sowie ganz oder teilweise erlassen werden.  

(2) Bei Beendigung des Nutzungsrechts vor Ablauf der Nutzungsdauer besteht, mit Ausnahme 
der in § 28 Abs. 7 der Friedhofs- und Begräbnisordnung getroffenen Regelung, kein Anspruch auf 
anteilige Rückerstattung der gezahlten Gebühren.   
In den Fällen, in denen bei Beendigung des Nutzungsrechts die Ruhefrist bereits abgelaufen ist, 
kann auf Antrag nach Prüfung durch die Friedhofsverwaltung eine anteilige Gebührenerstattung 
erfolgen.  

§ 5 Gebühren 

I. Graberwerbsgebühren (inklusive Abräumung der Bepflanzung und   
Einfassung nach Ablauf der Nutzungsdauer)  

1. für Erdgrabstätten (je Stelle)    
a) Wahlgrabstätte für  Erwachsene  (25 Jahre) 1.100,00 € 
  Kinder bis 5 Jahre  (15 Jahre) 575,00 € 
b) Familiengrabstätte je m²   (50 Jahre) 200,00 € 
c) Reihengrabstätte für Erwachsene   (25 Jahre) 875,00 € 
  Kinder bis 5 Jahre  (15 Jahre) 465,00 € 
  Kinder ohne Bestattungszwang  (15 Jahre) 100,00 € 
d) Grabstätte in einer Gemeinschaftsanlage  (25 Jahre) 1.250,00 € 
e) Grabstätte im Erdbestattungshain   

mit Möglichkeit für Namensplatte (25 Jahre) 950,00 € 

2. für Urnengrabstätten (je Stelle)   
a) Urnenwahlgrabstätte (20 Jahre) 660,00 € 
  (15 Jahre) 550,00 € 
b) Urnenrasengrabstätte (20 Jahre)  

mit Würfelstein und erster Inschrift  1.550,00 € 
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mit Möglichkeit für Namensplatte  690,00 € 
in waldähnlicher Umgebung (Urnenbaumstelle)  720,00 € 

c) Urnenreihengrabstätte (20 Jahre) 1.150,00 € 
d) Grabstätte in einer Urnengemeinschaftsanlage (20 Jahre) 1.200,00 € 
e) Grabstätte im Urnenhain mit Möglichkeit für Namensplatte (20 Jahre) 630,00 € 
   (15 Jahre) 505,00 € 

3. für die Verlängerung des Nutzungsrechts an Erd- und Urnengrabstätten  
(je Stelle und Jahr)   
(Zahlbar im Voraus in einer Summe für den Zeitraum der Verlängerung.) 
a) Erdwahlgrabstätte  25,00 € 
b) Urnenwahlgrabstätte  25,00 € 
c) Urnenrasengrabstätte  25,00 € 
d) Familiengrabstätte (je m²)  4,00 € 

4. für das Recht zur Beistellung einer Urne in einer Erdwahlgrabstätte  
(Die Nutzungszeit der Grabstätte muss zugleich nach Ziffer I. 3. für alle Grabstel-
len der Grabstätte bis zum Ablauf der Ruhefrist der beizusetzenden Urne gebüh-
renpflichtig verlängert werden.)   150,00 € 

II. Beisetzungskosten    

1. Fertigung eines Leichengrabes inklusive Verfüllen und Aufhügeln des Grabes  
a) für Erwachsene   250,00 € 
b) für Kinder bis 5 Jahre  105,00 € 
c) für Kinder ohne Bestattungszwang  50,00 € 

2. Begleitung eines Sarges zum Grab durch den Begräbnisleiter  35,00 € 

3. Fertigung einer Urnengruft inklusive Beisetzen, Verfüllen, Aufhügeln 90,00 € 

4. Ausschmückung eines Grabes mit Matten  36,00 € 

5. Ausschmückung eines Urnengrabes mit Matten  15,00 € 

6. Aufschläge für Trauerfeiern/Beisetzungen außerhalb der Dienstzeiten  
a) Beerdigung am Samstag  275,00 € 
b) Trauerfeier am Samstag, Urnenfeier am Samstag mit Urnenbeisetzung  
 sowie Urnenbeisetzung am Samstag  160,00 € 

III. Benutzung der Einrichtungen des Friedhofs einschließlich Aufbahrung  

1. Benutzung einer Friedhofskapelle oder Kirche  200,00 € 

2. Benutzung des Mausoleums   50,00 € 

3. Benutzung der Leichenhalle (1.-4. Tag) für Erwachsene  50,00 € 
 für Kinder bis 5 Jahre  50,00 € 
 ab dem 5. Tag zusätzlich pro Tag  12,50 € 

4.  Orgel und/oder CD-Player   60,00 € 

IV. Verwaltungsgebühren    

1. aus Anlass einer Bestattung / Trauerfeier / Exhumierung  25,00 € 

2. bei Verlängerung von Nutzungsrechten an Grabstätten, die nicht im  
Zusammenhang mit einer Bestattung / Trauerfeier erfolgen.  25,00 € 

3. für die Genehmigung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen   
(zahlbar im Voraus bei Beantragung der Genehmigung)    
a) Genehmigung einer liegenden Namensplatte  25,00 € 
b) Genehmigung eines aufstehenden Grabmals  25,00 € 
c) Genehmigung von Nachschriften, Änderungen oder Ergänzungen  
 vorhandener Grabaufbauten  25,00 € 
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V. Sonstige Gebühren    

1. Jährliche Überprüfung der Standsicherheit von aufstehenden Grabmalen und 
sonstigen baulichen Anlagen    
(zahlbar im Voraus bei Beantragung der Genehmigung)    
a) für die Dauer der Ruhefrist von 50 Jahren  300,00 € 
b) für die Dauer der Ruhefrist von 25 Jahren  150,00 € 
c) für die Dauer der Ruhefrist von 20 Jahren  120,00 € 
d) für die Dauer der Ruhefrist von 15 Jahren  90,00 € 
e) bei Verlängerung von Nutzungsrechten an Grabstätten pro Jahr 6,00 € 

2. Für die Abräumung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen nach Ab-
lauf der Nutzungsdauer.  
(zahlbar im Voraus bei Beantragung der Genehmigung)    
a) für ein aufstehendes Grabmal inklusive Fundament  50,00 € 
b) für eine liegende Namensplatte  15,00 € 

3. Für die Abräumung von Erd- und Urnenwahlgrabstätten, deren Nutzungsrechte 
vor Inkrafttreten dieser Friedhofs- und Begräbnisordnung erworben wurden.  
a) Urnenwahlgrabstätte I. (1,0 m²)  115,00 € 
 Urnenwahlgrabstätte I. 2er (2,0 m²)  140,00 € 
 Urnenwahlgrabstätte II. (0,5 m²)  95,00 € 
 Urnenwahlgrabstätte II. 2er (1,0 m²)  115,00 € 
b) Erdwahlgrabstätte II (2,0 m²)  120,00 € 
 Erdwahlgrabstätte II. 2er (4,0 m²)  180,00 € 
 Erdwahlgrabstätte I (4,0 m²)  160,00 € 
 Erdwahlgrabstätte I. 2er (8,0 m²)  240,00 € 
c) Familiengrab (Durchschnittsgröße: 18,4 m²)  400,00 € 
d) Erdwahlgrabstätten Kind  120,00 € 
e) Reihengrab   100,00 € 
 Reihengrab (Kind)  40,00 € 
f) Urnenrasengrab (1,0 m²)  100,00 € 
 Urnenrasengrab (0,5 m²)  90,00 € 
g) Zuschlag für jede weitere Stelle einer Grabstätte  50,00 € 

4. Umbettungen und Exhumierungen   
a) Ausbetten von Leichen vor Ablauf der Ruhefrist bei Erwachsenen 820,00 € 
b) Ausbetten von Leichen nach Ablauf der Ruhefrist bei Erwachsenen 495,00 € 
c) Ausbetten von Leichen vor Ablauf der Ruhefrist bei Kindern  295,00 € 
d) Ausbetten von Leichen nach Ablauf der Ruhefrist bei Kindern 250,00 € 
e) Exhumierung einer Urne aus einer Erdgrabstätte  130,00 € 
f) Exhumierung einer Urne aus einer Urnengrabstätte  80,00 € 
g) Urnenversand an auswärtige Friedhöfe  70,00 € 
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§ 6 Sonder- und Nebenleistungen 

Leistungen, die in dieser Gebührenordnung nicht genannt sind, werden nur aufgrund besonderer 
Vereinbarung erbracht.  

§ 7 In-Kraft-Treten 

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer kirchenaufsichtlichen Genehmigung durch 
das Landeskirchenamt und Anhörung der politischen Gemeinde am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung am 14.12.2010 in Kraft.  

(2) Mit In-Kraft-Treten dieser Friedhofsgebührenordnung treten die bisherigen Friedhofsgebüh-
renordnungen außer Kraft.  
 
Braunschweig, den 3. November 2010 
 

Ev.-luth. Kirchenverband Braunschweig 
- Verbandsvorstand - 

  
Michael Gerloff, Pfarrer 

(Vorsitzender 
des Verbandsvorstandes) 

Harald Welge, Pfarrer 
(Mitglied 

des Verbandsvorstandes) 
 
 
Es wird bestätigt, dass die vorstehende Friedhofsgebührenordnung der Stadt Braunschweig ge-
mäß § 4 des Braunschweigischen Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesens vom 
23.11.1927 zwecks Anhörung vorgelegen hat.  
 
Braunschweig, den 25. Oktober 2010 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

 
in Vertretung 

Wolfgang Zwafelink 
(Stadtbaurat) 

 
 
Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 53 Abs. 2 der Kirchengemein-
deordnung aufsichtlich genehmigt. 
 
Wolfenbüttel, den 15 November 2010 
 

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig 
Landeskirchenamt 

 
im Auftrag 

Björn Howorka 
(Landeskirchenoberinspektor) 


